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A. Einleitung

I. Fragestellung

1. Jüngste Diskussion der Verdachtskündigung

a) Ausgangspunkt: Rechtssache „Emmely“

Die Diskussion um die Verdachtskündigung entbrannte zuletzt im Zu-
sammenhang mit den Gerichtsentscheidungen1 in der Sache „Emmely“2. 
Hinter dem Namen „Emmely“ verbirgt sich Barbara Emme, eine Verkäu-
ferin mit Kassierertätigkeit, die zu diesem Zeitpunkt seit 31 Jahren bei 
einem Berliner Supermarkt (Kaiser’s-Tengelmann) beschäftigt war und – 
soviel sei schon jetzt vorweggenommen – auch nach Abschluss des Ver-
fahrens in einer anderen Filiale weiterbeschäftigt wurde3. Bei einem Per-
sonaleinkauf Anfang 2008 löste „Emmely“ bei einer Kollegin zwei Pfand-
bons mit einem Gesamtwert von 1,30 Euro ein und verminderte so den 
von ihr zu zahlenden Betrag entsprechend.4 Die Arbeitgeberin schöpfte 
daraufhin Verdacht, dass die eingelösten Pfandbons nicht der Arbeitneh-
merin zustanden, sondern es sich vielmehr um Leergutbons handelte, die 
zuvor von Kunden im Supermarkt verloren und der Arbeitnehmerin vom 
Filialleiter zur Aufbewahrung übergeben worden waren. Die Arbeitgeberin 
kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos wegen dringenden Verdachts eines 
Vermögensdeliktes. „Emmely“ wies den Vorwurf vehement von sich und 
wechselte dabei, auch im Verlauf des Prozesses, immer wieder ihr Vertei-
digungsvorbringen [dazu F.IV.2.]. Bereits vor der Entscheidung in erster 
Instanz bildete sich ein Komitee „Solidarität mit Emmely“, das diverse 

1 ArbG Berlin 21.8.2008, 2 Ca 3632 / 08, juris; LAG Berlin-Brandenburg 
24.2.2009, 7 Sa 2017 / 08, NZA-RR 2009, 188; BAG 10.6.2010, 2 AZR 541 / 09, 
NZA 2010, 1227.

2 Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag für diesen Fall: http: /  / de.wiki 
pedia.org / wiki / Emmely [zuletzt abgerufen: 9.8.2014].

3 http: /  / www.spiegel.de / karriere / berufsleben / supermarkt-kassiererin-emmely-ar 
beitet-wieder-an-der-kasse-a-874848.html [zuletzt abgerufen: 9.8.2014].

4 Vgl. hierzu und zum im Folgenden weiter dargestellten Sachverhalt die Tatbe-
stände der Urteile: ArbG Berlin 21.8.2008, 2 Ca 3632 / 08, juris; LAG Berlin-Bran-
denburg 24.2.2009, 7 Sa 2017 / 08, NZA-RR 2009, 188.
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Unterstützungsaktionen (Flugblätter mit Boykottaufrufen, Kundgebungen) 
durchführte.5

b) Zusammentreffen von Verdachts- und Bagatellkündigung

Die Problematik der Verdachtskündigung traf in diesem Fall mit einer 
weiteren ständigen Rechtsprechung des BAG zusammen, die seit jeher kri-
tisch beäugt wird.6 Danach ist eine gegen das Eigentum oder Vermögen des 
Arbeitgebers gerichtete Handlung des Arbeitnehmers auch dann an sich als 
wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB geeignet, wenn die Tat 
sich auf eine Sache von geringem Wert bezieht beziehungsweise beim Ar-
beitgeber nur zu einem geringen Schaden führt7 (sog. Bagatelldelikt bezie-
hungsweise Bagatellkündigung [zu diesen Begriffen D.III.1.]). Obwohl das 
BAG bereits in früheren Urteilen8 entsprechende Vorwürfe als wichtige 
Gründe zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses akzeptiert hatte, erlangte 
eine spätere Entscheidung weitaus mehr Aufmerksamkeit und wird gemein-
hin als Ausgangspunkt der Rechtsprechung zu Bagatelldelikten angeführt. 
Es handelt sich um die sog. „Bienenstichentscheidung“: Eine Buffetkraft 
hatte ein Stück Bienenstichkuchen aus dem Warenbestand entnommen und 
hinter der Verkaufstheke verzehrt.9 Das BAG hielt entgegen in der Literatur 
geäußerter Kritik ausdrücklich daran fest, dass auch die Entwendung gering-
wertiger Sachen an sich geeignet sei, einen wichtigen Grund zur Kündigung 
zu begründen und die Wirksamkeit der Kündigung stets von den Umständen 
des Einzelfalls abhänge.10 In der Folgezeit bestätigte es diese Rechtspre-

5 Überblick über die Aktionen des Komitees mit weiterführenden Links unter: 
http: /  / archiv.labournet.de / branchen / dienstleistung / eh / kaisers.html [zuletzt abgeru-
fen: 9.8.2014]. 

6 Vgl. insbesondere Klueß NZA 2009, 337 ff.; Schlachter NZA 2005, 433 ff.; 
 Oetker Anm. zu BAG 20.9.1984, 2 AZR 633 / 82, SAE 1985, 175 ff.; Preis ArbuR 
2010, 186 ff. und 242 ff.; Reichel ArbuR 2004, 250; MünchKomm / Schwerdtner3 
(1997) § 626 BGB Rn. 129.

7 St. Rspr., vgl. nur: BAG 2.6.1960, 2 AZR 91 / 58, AP Nr. 42 zu § 626 BGB; 
17.5.1984, 2 AZR 3 / 83, AP Nr. 14 zu § 626 BGB Verdacht strafbarer Handlung; 
zuletzt 10.6.2010, 2 AZR 541 / 09, NZA 2010, 1227 (Rn. 26); 20.6.2013, 2 AZR 
546 / 12, NZA 2014, 143 (Rn. 13); 21.11.2013, 2 AZR 797 / 11, NZA 2014, 243 
(Rn. 18, 20).

8 BAG 2.6.1960, 2 AZR 91 / 58, AP Nr. 42 zu § 626 BGB; 22.11.1962, 2 AZR 
42 / 62, AP Nr. 49 zu § 626 BGB: beide zu einem einmaligen, gerinfügigen Spesen-
betrug; BAG 24.3.1958, 2 AZR 587 / 55, AP Nr. 5 zu § 626 BGB Verdacht strafbarer 
Handlung: Verdacht der Entwendung von 1 DM durch eine Verkäuferin.

9 BAG 17.5.1984, 2 AZR 3 / 83, AP Nr. 14 zu § 626 BGB Verdacht strafbarer 
Handlung.

10 BAG 17.5.1984, 2 AZR 3 / 83, AP Nr. 14 zu § 626 BGB Verdacht strafbarer 
Handlung.
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chung in einer Vielzahl von Fällen.11 Auch ein entsprechender Verdacht 
kann nach BAG an sich eine außerordentliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses rechtfertigen.12

c) Entscheidungen in der Rechtssache „Emmely“  
und ihre Aufnahme in der Öffentlichkeit

In erster Instanz wies das ArbG Berlin die Kündigungsschutzklage ab.13 
Diese Entscheidung wurde in zweiter Instanz vom LAG Berlin-Brandenburg 
bestätigt.14 In der Öffentlichkeit entbrannte daraufhin eine hitzige Diskus-
sion, die dem Fall eine beispiellose mediale Aufmerksamkeit bescherte. Die 
mediale Debatte machte sogar an den Grenzen Deutschlands nicht halt: 
Auch ausländische Medien berichteten über den Fall.15 Lediglich vereinzelt 
wurde die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg in der Presse16 und 
der Fachliteratur17 verteidigt. Überwiegend wurde das LAG Berlin-Branden-
burg aber – teils heftig – für das Urteil kritisiert. In der medialen Öffent-
lichkeit wurde dabei insbesondere moniert, das Urteil sei Ausdruck dafür, 
dass „die Justiz die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt“.18 Als 
Vergleich wurde dabei der ungefähr zur gleichen Zeit publik gewordene Fall 
des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post herangezogen, der einen 
Betrag von fast einer Million Euro an Steuern hinterzogen hatte und im 

11 Vollständige Rechtsprechungsübersicht in Anlage 1 [S. 346].
12 St. Rspr., vgl. nur: BAG 24.3.1958, 2 AZR 587 / 55, AP Nr. 5 zu § 626 BGB 

Verdacht strafbarer Handlung; 12.8.1999, 2 AZR 923 / 98, NZA 2000, 421, 423; 
27.3.2003, 2 AZR 51 / 02, NZA 2003, 1193, 1194; 21.11.2013, 2 AZR 797 / 11, 
NZA 2014, 243 (Rn. 18, 20). Vollständige Rechtsprechungsübersicht in Anlage 2 
[S. 347].

13 ArbG Berlin 21.8.2008, 2 Ca 3632 / 08, juris (dort Rn. 20 ff.).
14 LAG Berlin-Brandenburg 24.2.2009, 7 Sa 2017 / 08, NZA-RR 2009, 188, 

189 ff.
15 Vgl. etwa: http: /  / news.bbc.co.uk / 2 / hi / europe / 7915564.stm; http: /  / www.libe 

ration.fr / monde / 2009 / 02 / 26 / une-caissiere-viree-pour-un-130-euro_312585 [alle zu-
letzt abgerufen: 9.8.2014].

16 Etwa Jahn, Kündigung für „Emmely“, abrufbar unter: http: /  / blogs.faz.
net / wort / 2009 / 02 / 24 / k-252-ndigung-f-252-r-quot-emmely-quot-3 /  [zuletzt abgeru-
fen: 9.8.2014].

17 Insbesondere Rieble NJW 2009, 2101 ff.
18 Vgl. Prantl, Justiz und kleine Leute, abrufbar unter: http: /  / www.sueddeutsche.

de / politik / urteil-gegen-kassiererin-justiz-und-kleine-leute-1.472977; Nees, Ein Fall 
von Klassenjustiz, abrufbar unter: http: /  / www.wsws.org / de / articles / 2009 / 03 / em 
me-m21.html; hierzu auch die Leserbriefe an die Frankfurter Rundschau, abrufbar 
unter: http: /  / www.frblog.de / einsdreissig /  [alle zuletzt abgerufen: 9.8.2014]. Auch 
Dreßler ZRP 2009, 127; Grimberg Anm. zu BAG 10.6.2010, 2 AZR 541 / 09, AiB 
2011, 64.


